
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christoph Meyer, Christian Dürr,
Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/18883 –

Personalentwicklungen im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist zustän-
dig für die Politikbereiche Familie, Kinder und Jugend (z. B. mit den gesetzli-
chen Leistungen für Familien), ältere Menschen, Gleichstellung, Freiwilligen-
dienste, Engagement und Wohlfahrtspflege. Im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend befinden sich das 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), die 
Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien (BPjM), die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (ADS) und das Amt des unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) (Bericht des Bundes-
rechnungshofs nach § 88 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung – BHO, Infor-
mation über die Entwicklung des Einzelplans 17 – Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend – für die Beratungen zum Bundeshaushalt 
2020).

Laut Bundesrechnungshof erhöhten sich die Personalausgaben im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im 
Zehn-Jahreszeitraum 2011 bis 2020 von 79 Mio. Euro auf 133 Mio. Euro, was 
einer Steigerung von 69 Prozent entspricht. Im selben Zeitraum haben sich die 
Personalausgaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend mit einem Plus von 93 Prozent, von 33 Mio. Euro auf 64 Mio. Euro, 
fast verdoppelt. Allein die Jahre 2019 und 2020 weisen jeweils ein Plus von 
rund 9 Mio. Euro bei den Personalausgaben auf. Auch weist der Bundesrech-
nungshof in diesem Zusammenhang auf einen deutlichen Stellenaufwuchs, ei-
ne Steigerung von 52 Prozent von 2011 bis 2020, im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hin. Aufgrund 
der vorliegenden Entwicklungen beabsichtigt der Bundesrechnungshof, das 
Verfahren der Personalbedarfsermittlung beim Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend zu prüfen (Bericht des Bundesrechnungshofs 
nach § 88 Absatz 2 BHO, Information über die Entwicklung des Einzelplans 
17 – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – für die 
Beratungen zum Bundeshaushalt 2020). Die oben genannten Entwicklungen 
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind Anlass 
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für die Fragesteller, um die Bundesregierung zu den Personalentwicklungen 
seit Beginn der 19. Wahlperiode (ab 2018) zu befragen.

1. Welche Gründe hatte der Stellenaufwuchs im Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2018?

Die fachpolitischen Aufgaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) haben in den letzten Jahren einen erheblichen 
Bedeutungszuwachs erfahren. Von besonderer Bedeutung waren neue oder ver-
stetigte Aufgaben im Bereich der Förderung von Demokratie und Engagement 
(Einrichtung einer eigenständigen Abteilung), bei der Förderung der Qualität 
und des Ausbaus der Kindertagesbetreuung und der dauerhaften Einrichtung 
des Arbeitsstabs des Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). Zu einzelnen Aufgabenvers-
tärkungen wird auf die Antwort zu Frage Nr. 3 verwiesen. Dadurch wurde in 
den Jahren 2018 und 2019 durch den Haushaltsgesetzgeber Anträgen entspro-
chen, den Personalhaushalt des BMFSFJ aufgabengerecht zu verstärken. So-
weit es sich um die Verstetigung von Daueraufgaben handelte, konnten dank 
der Stellenzuwächse sachgrundlos befristete Beschäftigungsverhältnisse abge-
baut werden.

2. Welche Gründe hatte die Stellenreduzierung im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2019?

Es hat im Jahr 2019 keine Stellenreduzierung gegeben.

3. Für die Erfüllung welcher Aufgaben wurden in den Jahren 2018 und 2019 
Neueinstellungen vorgenommen oder wechselte Personal aus anderen 
Bundesministerien, aus den den Bundesministerien nachgeordneten Be-
hörden in das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (bitte in Zeitpunkt des Eintritts, Dienstsitz, Abteilung, Referat, Auf-
gabe sowie gegebenenfalls vorangegangene Tätigkeit für den Bund auf-
schlüsseln)?

Auf die als Anlage beigefügte Tabelle wird verwiesen.
[Das BMFSFJ ist durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der 
deswegen erlassenen notwendigen Maßnahmen (Homeoffice- soweit möglich 
und Betreuungs- und Pflegeaufgaben dies zulassen) derzeit besonders belastet. 
Um in dieser besonderen Situation die Wahrnehmung der zugewiesenen Aufga-
ben nicht zu gefährden, kann die Antwort zu den Fragen Nr. 3 und Nr. 9 nur auf 
die in der Beantwortungsfrist recherchierbaren Informationen gestützt werden. 
Auch eine mögliche Fristverlängerung hätte wegen einer Gefährdung der Auf-
gabenerfüllung in anderen Bereichen keine weiteren Informationen ermöglicht. 
Darüber hinaus waren Anpassungen notwendig, um den Anforderungen des 
Datenschutzes insbesondere zum Schutz von Personen in kleineren Arbeitsein-
heiten gerecht zu werden.

4. Welche Stellenprofile und Anforderungen an Bewerberinnen und Bewer-
ber galten für die neu geschaffenen Stellen in den Jahren 2018 und 2019 
(bitte in Dienstsitz, Abteilung, Referat, zu besetzende Position, Zeitpunkt 
des Eintritts aufschlüsseln)?

In den Jahren 2018 und 2019 wurden zwei größere Auswahlverfahren zur Be-
setzung von Referentinnen- bzw. Referentenstellen in allen Fachbereichen des 
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BMFSFJ (höherer Dienst) durchgeführt. Im einen Auswahlverfahren wurden 
Volljuristinnen und Volljuristen gesucht. Im anderen Verfahren wurden Bewer-
berinnen und Bewerber aus den folgenden Bereichen gesucht: Politikwissen-
schaften, Kommunikations- und Medienwissenschaften, Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaften, Psychologie sowie Wirtschaftswissenschaften. Im zwei-
ten Auswahlverfahren wurden zudem Absolventinnen und Absolventen ver-
gleichbarer Fachrichtungen mit hauptberuflichen Erfahrungen in den Aufga-
benbereichen des Ministeriums gesucht. Die ausgewählten Bewerberinnen und 
Bewerber traten ihren Dienst zwischen dem 1. Dezember 2018 und dem 
30. Dezember 2019 an. Im Hinblick auf die besetzten Positionen wird auf die 
Antwort zu Frage 3 verwiesen.
Die Anforderungsprofile für die ausgeschriebenen Stellen umfassten grundsätz-
lich folgende Fähigkeiten:
• Interesse an den gesellschaftspolitischen Themenfeldern des Hauses,
• die Fähigkeit, Sachverhalte unter gesellschaftspolitischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Aspekten und im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen 
(bspw. die Digitalisierung) zu betrachten und Zusammenhänge herzustellen,

• klare und präzise Ausdrucksweise in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, 
komplexe Sachverhalte strukturiert und allgemeinverständlich darzustellen 
und zu kommunizieren,

• die Fähigkeit, ziel- und ergebnisorientiert auch unter besonderem Zeitdruck 
zu arbeiten,

• konzeptionelle Fähigkeiten sowie Planungs- und Strategiekompetenz,
• hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit,
• Verantwortungsbewusstsein, Verhandlungsgeschick, Organisationsfähigkeit 

und Entscheidungsfreude,
• die Bereitschaft, sich wechselnden Anforderungen zu stellen,
• gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch; Kenntnisse in einer weiteren 

Fremdsprache, vorzugsweise Französisch, sind willkommen und
• die Fähigkeit, die gängige Büro-IT sicher anzuwenden.
Hinzu traten fachspezifische Vorgaben hinsichtlich der Studienabschlüsse und 
Examina.
Mit spezifischen Ausschreibungen, die jeweils den oben genannten Anforde-
rungsprofilen vergleichbar waren, jedoch fachspezifisch zugeschnitten, wurden 
folgende Positionen besetzt:
• Referat EU (Sprachendienst) Eintritt im Dezember 2019,
• Arbeitsstab des UBSKM (Volljuristinnen/Volljuristen) – Eintritte ab No-

vember 2019.

5. Verwendet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend das durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
entwickelte Verfahren zur Personalbedarfsermittlung, und wenn nein, wa-
rum nicht, bzw. wenn ja, in welchen Fällen wurde mit welcher Begrün-
dung von den dadurch ermittelten Ergebnissen abgewichen?

Im BMFSFJ wird zur Personalbedarfsermittlung das sog. Alternative Verfahren 
für Oberste Bundesbehörden gemäß Ziffer 5.3 des Organisationshandbuchs des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat/ des Bundesverwaltungs-
amts angewandt, auf welches die VV Nr. 4.4.1 zu § 17 BHO verweist.
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Bei den Personalanforderungen für die Jahre 2018 und 2019 hat sich das 
BMFSFJ an den Ergebnissen des Alternativen Verfahrens orientiert. Hinzu ka-
men Stellenanmeldungen für aktuelle Aufgaben, die bei der Erhebung der Da-
ten im Alternativen Verfahren noch nicht vorlagen.

6. Wie schätzt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend den Personalbedarf für die Jahre 2020 bis 2025 ein?

Das sog. Alternative Verfahren zur Personalbedarfsermittlung wird in einem 
jährlichen Turnus durchgeführt. Schätzungen des Personalbedarfs über das Fol-
gejahr hinaus sind nicht möglich und wären rein spekulativ. Durch die jährliche 
Betrachtungsweise ist sichergestellt, dass z. B. freiwerdende Kapazitäten, Auf-
gabenverlagerungen oder die Neuausrichtung politischer Schwerpunkte adäquat 
abgebildet werden und mit den entsprechenden Personalressourcen in Vollzeitä-
quivalenten untersetzt werden.

7. Wie lauten die Stellenprofile und Anforderungen an Bewerberinnen und 
Bewerber für die im laufenden Jahr 2020 sowie für das Jahr 2021 geplan-
ten Einstellungen (bitte in Dienstsitz, Abteilung, Referat, zu besetzende 
Position, geplanter Zeitpunkt des Eintritts aufschlüsseln)?

Im Jahr 2020 sind bislang folgende Stellen ausgeschrieben worden:

Höherer Dienst – Referat Qualitätsentwicklung für Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege
Aktuell läuft ein Auswahlverfahren für das Referat Qualitätsentwicklung für 
Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Abteilung 5. Gesucht werden zum 
nächstmöglichen Eintritt Referentinnen oder Referenten (m/w/divers) im Rah-
men einer befristeten Beschäftigung am Dienstort Berlin.

Das Anforderungsprofil lautet folgendermaßen:
• Ein überdurchschnittlich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstu-

dium an einer staatlichen bzw. staatlich anerkannten Hochschule in den Stu-
dienfächern Psychologie, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft 
oder Volkswirtschaftslehre (Abschlussnote jeweils „sehr gut“),

• Interesse an den gesellschaftspolitischen Themenfeldern des Hauses,
• Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung, insbesondere in quantitati-

ven Methoden,
• Von Vorteil sind:

• Kenntnisse über das System der Bildung sowie der Kindertagesbetreuung, im Forschungsbereich der 
Frühen Bildung sowie internationale Expertise,

• Erfahrungen in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern,
• Kenntnisse im SGB VIII sowie zu Kinderrechten,

• Fähigkeit zu öffentlichkeitsorientierter Arbeit, Erfahrung in der Konzeption 
und Durchführung von Veranstaltungen sind wünschenswert,

• Verantwortungsbewusstsein, Verhandlungs- und Organisationsgeschick so-
wie Entscheidungsfreude,

• hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit,
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• klare und präzise Ausdrucksweise in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, 
komplexe Sachverhalte strukturiert und allgemeinverständlich darzustellen 
und zu kommunizieren,

• die Fähigkeit, ziel- und ergebnisorientiert auch unter besonderem Zeitdruck 
zu arbeiten und gute konzeptionelle Fähigkeiten sowie Planungs- und Stra-
tegiekompetenz,

• sicheres Auftreten, ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 
sowie die Bereitschaft, sich wechselnden Anforderungen zu stellen,

• die Bereitschaft zu (auch kurzfristigen) Dienstreisen sowie
• sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und
• die Fähigkeit, die gängige Büro-IT sicher anzuwenden (Word, Excel, 

Power-Point).

Höherer Dienst – Referat Fonds – Heimkinder Ost und West, Fonds Sexueller 
Missbrauch
Außerdem läuft aktuell ein Auswahlverfahren für das Referat Fonds – Heim-
kinder Ost und West, Fonds Sexueller Missbrauch, Abteilung 5. Gesucht wird 
für den Dienstort Berlin zum nächstmöglichen Eintritt eine Volljuristin oder ein 
Volljurist (m/w/divers).

Das Anforderungsprofil lautet folgendermaßen:
• Volljuristin oder Volljurist, die oder der das Erste und Zweite Staatsexamen 

jeweils mit mindestens der Note „befriedigend“ abgelegt hat,
• möglichst spezifische Fachkenntnisse oder Erfahrungen in rechtlichen Fra-

gen im Themenfeld „Schutz vor sexuellem Kindesmissbrauch/Gewalt-
schutz/Kinderschutz“ (beispielsweise Strafrecht, Familien-/Kindschafts-
recht, Kinder- und Jugendhilferecht, Soziales Entschädigungsrecht, Kran-
kenversicherungsrecht),

• Interesse, sich mit den Belangen von Betroffenen sexuellen Missbrauchs 
auseinanderzusetzen, und psychische Belastbarkeit,

• Fähigkeit, ziel- und ergebnisorientiert auch unter besonderem Zeitdruck zu 
arbeiten und gute konzeptionelle Fähigkeiten sowie Planungs- und Strate-
giekompetenz,

• klare und präzise Ausdrucksweise in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, 
komplexe Sachverhalte strukturiert und allgemeinverständlich darzustellen 
und zu kommunizieren,

• Verhandlungs- und Organisationsgeschick,
• hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit,
• sicheres Auftreten, ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 

sowie Bereitschaft, sich wechselnden Anforderungen zu stellen,
• die Bereitschaft zu Dienstreisen sowie
• sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch; Kenntnisse in einer weite-

ren Fremdsprache, vorzugsweise Französisch, sind willkommen und
• die Fähigkeit, die gängige Büro-IT sicher anzuwenden (Word, Excel, 

Power-Point).
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Gehobener Dienst – Verschiedene Abteilungen
Für verschiedene Abteilungen des Hauses werden für die Dienstorte Bonn und 
Berlin zurzeit Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter (m/w/divers) mit den fol-
genden Anforderungsprofilen gesucht.
• Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung in das Beam-

tenverhältnis auf Probe (Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttech-
nischen Verwaltungsdienst und eine mindestens mit der Note „gut“ abge-
schlossene Laufbahnprüfung)

oder
• zum Zeitpunkt der Einstellung ein Abschluss des Studiengangs Öffentliche 

Verwaltung (B.A.) an der HWR Berlin mit mindestens der Note „gut“.
• Interesse an den gesellschaftspolitischen Themenfeldern des Hauses,
• Kenntnisse über den Ablauf von Gesetzgebungsverfahren,
• Kenntnisse im Verwaltungsrecht,
• Kenntnisse im Haushaltsrecht und Zuwendungsrecht,
• Kenntnisse im Vergaberecht,
• hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit,
• Organisationsfähigkeit und Flexibilität,
• die Fähigkeit, ziel- und ergebnisorientiert auch unter besonderem Zeitdruck 

zu arbeiten,
• die Fähigkeit, die gängige Büro-IT sicher anzuwenden.
Die Einstellungen sollen zum 01.10.2020 erfolgen.

Mittlerer Dienst – Vorzimmerdienste
Aktuell werden außerdem zum sofortigen Eintritt (unbefristet) für den Dienst-
ort Berlin mehrere Assistenzkräfte für den Einsatz im Vorzimmerdienst (m/w/
divers) gesucht. Das Anforderungsprofil lautet folgendermaßen:
• eine mindestens mit der Note „befriedigend“ abgeschlossene Berufsausbil-

dung als Fachangestellte/r für Bürokommunikation, Verwaltungsfachange-
stellte/r, Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement, Kauffrau / Kaufmann 
für Bürokommunikation, oder eine abgeschlossene vergleichbare Berufs-
ausbildung als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r,

• eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Vorzimmer- bzw. Sekretari-
atsbereich;

• Zuverlässigkeit und ausgeprägtes Organisationsgeschick,
• eine rasche und sichere Auffassungsgabe,
• ein sicheres und situativ angemessenes Auftreten,
• hohe Kommunikationsfähigkeit, insbesondere bei Außenkontakten,
• hohe Teamfähigkeit,
• die Bereitschaft, flexibel zu arbeiten,
• im Rahmen dienstlich begründeter Notwendigkeit die Bereitschaft zur Leis-

tung von Überstunden,
• die Fähigkeit, die gängige Büro-IT sicher anzuwenden (Word, Excel, 

Power-Point),
• gute schreibtechnische Fertigkeiten.
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Darüber hinaus sind bislang keine weiteren Einstellungen konkret geplant.
Für das Jahr 2021 sind noch keine Einstellungen geplant.

8. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechselten in den Jahren 2018 
und 2019 aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in die nachgeordneten Behörden sowie umgekehrt, und wie wurde 
dies jeweils begründet (bitte nach Wechsel-Von-Nach [Behörde, Abtei-
lung, Referat, Position, Aufgabenbereich], Zeitpunkt und Grund auf-
schlüsseln)?

In den Jahren 2018 und 2019 wechselten 16 Beschäftigte des BAFzA und ein/e 
Beschäftigte der BPjM ins BMFSFJ. Für die weiteren Angaben wird auf die als 
Anlage beigefügte Tabelle verwiesen.

9. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dessen nachgeordneten Be-
hörden waren in den Jahren 2018 sowie 2019 und sind gegenwärtig für be-
rufliche Tätigkeiten außerhalb des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend sowie dessen nachgeordneten Behörden freige-
stellt (bitte nach freistellender Behörde, Zeitraum der Freistellung, Abtei-
lung, Referat, Position, nach der durch Freistellung aufgenommenen be-
ruflichen Tätigkeit in welcher Behörde bzw. in welchem Verband oder Un-
ternehmen, Begründung aufschlüsseln)?

Auf die als Anlage beigefügte Tabelle wird verwiesen (siehe Hinweis zu Frage 
3). Die dort genannten Beschäftigten sind für die Tätigkeiten außerhalb des 
BMFSFJ sonderbeurlaubt unter Wegfall der Bezüge bzw. mit Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts.

10. Wie begründet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend die Absenkung der Sächlichen Verwaltungsausgaben und Ausga-
ben für Investitionen für das Haushaltsjahr 2020?

Das BMFSFJ hat im Jahr 2019 eine neue Dienstliegenschaft in Berlin (Schön-
eberger Ufer 75) angemietet. Zur Einrichtung und (IT-)technischen Ausstattung 
dieses Gebäudes wurden im Jahr 2019 einmalig entsprechende Haushaltsmittel 
im Kap. 1712 (Titel 532 01, 711 01, 812 01 und 812 02) veranschlagt. Im Jahr 
2020 wurden die Ansätze der betroffenen Titel wieder den normalen Bedarfen 
angepasst.
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11. Welche Gründe führten im Einzelnen zu einem über die Jahre signifikan-
ten Anstieg der Personalausgaben des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend in den Haushaltsetats für 2019 und 2020 im 
Vergleich zu den Vorjahren (bitte die Personalausgaben für die Jahre 
2014 bis einschließlich 2020 [Soll 2020] nach Jahr, Personalausgaben in 
Euro, Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Euro und Prozent auf-
schlüsseln)?

Entwicklung der Personalausgaben (Ist 2014 – Soll 2020)

Haushaltsjahr Ist (in Euro) Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in
Euro und Prozent

2014 34.623.632
2015 36.390.147 + 1.766.515 5,10
2016 38.954.419 + 2.564.272 7,05
2017 43.408.298 + 4.453.879 11,43
2018 46.283.541 + 2.875.243 6,62
2019 51.201.646 + 4.918.105 10,63
2020 64.019.000 (Soll) + 12.817.354 25,03

Aufwuchs 2018 zu 2019:
Der Aufwuchs beruht weitestgehend auf der Veranschlagung der Auswirkungen 
der Tarif- und Besoldungserhöhung (rd. 2.700 T€) und der Etatisierung der Per-
sonalausgaben für im regierungsinternen Aufstellungsverfahren neu bewilligte 
Stellen (rd. 2.000 T€).

Aufwuchs 2019 zu 2020:
Die in den parlamentarischen Verfahren 2018 (19 Stellen) und 2019 (59 Stel-
len) bereitgestellten neuen Stellen wurden vom Parlament ohne die erforderli-
chen Personalmittel etatisiert. Die anfallenden Personalausgaben mussten aus 
verfügbaren Mitteln des Kapitel 1712 finanziert werden. Da dies im Haushalts-
jahr 2020 nicht mehr möglich gewesen wäre, hat das Bundesministerium der 
Finanzen für diese sowie weitere neue Stellen (u. a. Gute-Kita-Gesetz, Fonds/
FSM) zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt rd. 9.700 T€ zur Verfügung ge-
stellt. Bezogen auf das Soll 2019 (54.955 T€) resultiert hieraus unter Berück-
sichtigung von Mittelumschichtungen zu Kapitel 1711 – Zentral veranschlagte 
Einnahmen und Ausgaben (Versorgungsrücklage und Beihilfen aufgrund der 
Beihilfevorschriften) der Aufwuchs im Soll 2020 (64.019 T€; + 9.064 T€). Die 
Betrachtung der Differenz zwischen dem Ist 2019 (51.202 T€) und dem Soll 
2020 (64.019 T€; + 12.817 T€) ist insofern nicht aussagekräftig, weil im Ist 
2019 nicht die vollen Ausgaben für die 2019 bewilligten neuen Stellen enthal-
ten sind. Viele dieser Stellen wurden infolge der durchzuführenden Ausschrei-
bungen und Auswahlverfahren erst nach dem Sommer besetzt, so dass die an-
gefallenen Ausgaben nur einen Teil der jährlichen Kosten widerspiegeln.

12. Welche Gründe führt das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend für die in den Jahren 2018 und 2019 erfolgten Ver-
beamtungen an (bitte nach Zeitpunkt, Dienstsitz, Abteilung, Referat, Po-
sition, Aufgabenbereich, Begründung aufschlüsseln)?

Als Oberste Bundesbehörde hat das BMFSFJ eine Vielzahl hoheitsrechtlicher 
Aufgaben bzw. Befugnisse wahrzunehmen, und zwar in allen Aufgabenberei-
chen des Hauses. Dementsprechend werden Beschäftigte, soweit alle weiteren 
Voraussetzungen vorliegen und stellenplanmäßige Möglichkeiten bestehen, im 
Rahmen eines Auswahlverfahrens in ein Beamtenverhältnis übernommen. Die 
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im Einzelnen vorgenommen Verbeamtungen ergeben sich aus der als Anlage 
beigefügten Tabelle.
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